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Sand in die Augen
Gedanken am Rande der Parlamentsdebatte
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Wie erwartet, hat der Nationalrat die Initiative

«Recht auf Leben» verworfen. Was
jedoch erstaunt: immerhin ein gutes Drittel
der Parlamentarier hat dieser extremistischen

und unehrlichen Initiative
zugestimmt.

Alle hehren Beteuerungen der
Befürworter vermochten nicht darüber
hinwegzutäuschen, dass der Schwangerschaftsabbruch

der einzige Belang ist, wo die
Initiative «Recht auf Leben» konkrete
Auswirkungen hätte.

Die Initianten liessen anlässlich der
Lancierung und auch in späteren Verlautbarungen

keinen Zweifel: sie möchten einen
Schwangerschaftsabbruch praktisch nur
noch zulassen, wenn das Leben der Mutter

auf dem Spiele steht. Ein Abbruch nach
Vergewaltigung, wenn der Fötus missgebildet

ist oder gar aus sozialmedizinischen
Gründen soll nach ihrem Willen
ausgeschlossen werden. Alle 18 Kantone und
Halbkantone, die heute
Schwangerschaftsabbrüche praktizieren, müssten
zurückbuchstabieren auf den Stand jener
Innerschweizer Kantone, wo sozusagen
keine legalen Abbrüche gemacht werden.
Mit Sicherheit würden die Frauen dadurch
in die Illegalität gedrängt und Hilfe im Ausland

oder bei Laienabtreibern suchen und
dabei ihr Leben aufs Spiel setzen, wie in
früheren Zeiten... «Recht auf Leben»?

Diesen Extremismus der Initiative
versuchten verschiedene Befürworter im
Parlament zu verschleiern. Wollten sie der Öf¬

fentlichkeit Sand in die Augen streuen?
Oder haben sie Angst bekommen vor dem
eigenen Mut, nachdem sie eingesehen
haben, dass sie mit solchen Forderungen vor
dem Volk keine Chance haben und konnten

doch die Initiative nicht wie ein heisses
Eisen fallenlassen? Wie dem auch sei, die
Befürworter beteuerten, eine Indikationslösung

wäre nach wie vor möglich. Ihre
Ausführungen blieben jedoch völlig
schwammig; niemand konkretisierte,
welche Indikationen denn noch zulässig
wären.

Einzig der Sprecher der SVP verstieg
sich zur Behauptung, die Initiative liesse
auch eine sozialmedizinische Indikation
noch zu (dachte er plötzlich an die SVP-
Wählerinnen, die seinerzeit die Fristenlösung

befürworteten?). Das ist allerdings
völlig unverständlich: entweder die Initiative

will, was sie sagt und was die Initianten

sagen, dann ist sie extrem und
gefährlich,odersieistweitinterpretierbar, — wie
das heutige Gesetz — dann ist sie
überflüssig.

Die Initiative «Recht auf Leben» möchte
nicht nur in Sachen Schwangerschaftsabbruch

das Rad weit zurückdrehen. Sie
bedeutet auch einen Angriff auf die
Empfängnisverhütung. So bestätigten mehrere

befürwortende Redner im Nationalrat,
dass zum Beispiel die Spirale als
Verhütungsmittel nicht mehr zulässig wäre, da
sie die Einnistung des bereits befruchteten
Eis in die Gebärmutter verhindert. Von
diesem Verbot wären ungefähr 10 bis 1 5
Prozent der Frauen betroffen.

Ein NA-Nationalrat unterstützte die In¬

itiative mit der Begründung, es gebe genügend

medizinisch einwandfreie
Verhütungsmittel: Die Spirale sei zwar gegen
das Recht auf Leben, und die Pille sei ohnehin

nicht gut für die Gesundheit der Frauen
— welche anderen so zahlreichen
einwandfreien (und dazu noch sicheren) Mittel

es angeblich gibt, diese Auskunft blieb
er allerdings schuldig. Zum Trost für die
Paare: die Vertreter des Initiativkomitees
haben vor der nationalrätlichen Kommission

versichert, der coitus interruptus
(unterbrochener Verkehr) wäre noch gestattet...

Was ist von Lebensschützern zu halten,
die sich letztlich einzig um das keimende
Leben im Mutterleib kümmern? Es gibt unter

den Parlamentariern, die die Initiative
unterstützen, solche, die sich für mehr
Waffenausfuhr breit machten; die gegen
das Gurtenobligatorium und gegen die
Herabsetzung der Alkoholpromille am
Steuer oder gegen niedrigere
Höchstgeschwindigkeiten kämpften; die jede
wirksame Umweltschutzmassnahme verwässerten;

die sich gar für die Todesstrafe
einsetzten. Die Todesstrafe im Militärstrafrecht

blieb übrigens auch im Initiativkomitee
unbestritten.

Es gibt mindestens einen Initiativbefürworter
im Nationalrat, der, als er —

respektive seine aussereheliche Freundin —
selbst betroffen war, von den hehren
Grundsätzen abwich...

Bleibt zu hoffen, dass das Volk sich
keinen Sand in die Augen streuen lässt und
dieser unehrlichen Initiative eine klare
Abfuhr erteilt. Anne-Marie Rey
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